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Die Vorlage betrifft die Frage, ob die EinschrÃ¤nkung der steuerlichen BerÃ¼cksichtigung von Aufwendungen fÃ¼r ein
hÃ¤usliches Arbeitszimmer als...
Die Vorlage betrifft die Frage, ob die EinschrÃ¤nkung der steuerlichen BerÃ¼cksichtigung von Aufwendungen fÃ¼r ein
hÃ¤usliches Arbeitszimmer als Werbungskosten beziehungsweise Betriebsausgaben infolge der Ã„nderung des Â§Â 4 Abs.Â 5
SatzÂ 1 Nr.Â 6b SatzÂ 2 EStG durch das SteuerÃ¤nderungsgesetz 2007 vom 19.Â Juli 2006 (BGBlÂ IÂ 2006, S. 1652) insoweit
mit dem Grundgesetz, insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art.Â 3 Abs.Â 1 GG, unvereinbar ist, als der
Abzug von Aufwendungen fÃ¼r ein hÃ¤usliches Arbeitszimmer auch dann nicht mÃ¶glich ist, wenn fÃ¼r die betriebliche
oder berufliche TÃ¤tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur VerfÃ¼gung steht.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 5 March, 2026, 11:38


